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Checkliste  
zur Überprüfung der Barrierefreiheit von Sportstätten 
 
Adresse der Sportstätte:__________________________________________________________________________________ 
 

Name, Telefon der Prüfperson:___________________________________________________________________________ 
 
 

Prüfkriterium erfüllt Ja Nein 
Trifft 

nicht zu 

1. Ankommen    

Eine Parkfläche mit einem Pkw-Stellplatz für Personen mit 
Behinderung ist vorhanden.    

Die Beschilderung des Parkplatz ist gut sichtbar.    

Der Weg zum Eingang des Gebäudes ist ebenerdig/stufenlos.    

Ein taktiles Leitsystem (z.B. unterschiedlich strukturierte 
Bodenoberflächen) im Außenbereich ist vorhanden.    

Falls der Zugang über eine Außentreppen ist:    

- Eine ausreichend breite Rampe (min. 120 cm) mit geringer Steigung 
ist vorhanden.    

- Beidseitige Handläufe sind vorhanden.    

Der Eingang ist stufenlos und schwellenfrei.    

Die Eingangstür ist ausreichend breit (min. 90 cm).    

Die Tür kann auch von Rollstuhlfahrer*innen ohne fremde Hilfe 
geöffnet werden.    

2. Im Gebäude    

Ein taktiles Leitsystem (z.B. taktile Hilfe an Handläufen, 
unterschiedlich strukturierte Bodenoberflächen) ist vorhanden.    

Orientierungshinweise (wenn vorhanden) sind leicht verständlich und 
erkennbar.    

Ein Fluchtplan in Brailleschrift ist vorhanden.    

Das Mitführen von Assistenzhunden ist erlaubt.    

Lichtschalter sind auch für Rollstuhlfahrer*innen eigenständig 
erreichbar (Höhe auf 85 cm).    
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Prüfkriterium erfüllt Ja Nein Trifft 
nicht zu 

Flure und sonstige Bewegungsflächen sind ausreichend breit für die 
Nutzung mit dem Rollstuhl oder mit Gehilfen (min. 150 cm).    

Türen im Gebäude sind ausreichend breit (min. 90 cm), schwellenlos 
und auch von Rollstuhlfahrer*innen ohne fremde Hilfe zu öffnen.    

Falls mehrere Ebenen vorhanden sind:    

- Ein ausreichend breiter Aufzug ist vorhanden (Türbreite: min. 90 cm; 
Fahrkorb: min. 110 x 140 cm).    

- Der Tastenaufdruck (z.B. Stockwerk) ist taktil wahrnehmbar.    

- Die Treppen sind gradläufig (keine Wendeltreppe).    

- Die erste und letzte Treppenstufe sind taktil wahrnehmbar.    

- An beiden Seiten sind durchgehende Handläufe vorhanden.    

3. Sanitäranlagen und Umkleidebereich    

Mindestens eine Toilette für Rollstuhlfahrer*innen ist vorhanden.    

- Ein unterfahrbares Waschbecken ist vorhanden (Höhe max. 80 cm).    

- Ein Notruf ist vorhanden.    

Mindestens eine befahrbare Dusche mit Duschsitz ist vorhanden.    

- Ein Notruf ist vorhanden.    

Mindestens eine Umkleidekabine, in der auch Assistenzpersonen 
Platz haben, ist vorhanden.    

- Umkleidespinde und Fächer, Kleiderhaken auf verschiedenen Höhen 
sind vorhanden.    

4. Sporthalle und Zuschauer*innenbereich    

Bewegungsflächen für Rollstuhlfahrer*innen in den Räumen sind 
vorhanden (min. 150 cm breit).    

Hallenböden sind flächenelastisch, sodass der Rollwiderstand gering 
ist (z.B. bei Linoleum oder Parkett).    

Wenn Zuschauer*innenbereich vorhanden ist:    

- Stellplätze für Rollstuhlfahrende im Zuschauer*innenbereich sind 
vorhanden.    
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